
 
Gebührentarif im Einbürgerungsverfahren 

der Politischen Gemeinde Buchs 



Der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Buchs erlässt gestützt auf Art. 5 und 136 Bst. g 
Gemeindegesetz1, Art. 38 Abs. 1 Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürger-
rechts2 und Art. 12quater Abs. 1 Gesetz über Erwerb und Verlust des Kantons- und des Gemein-
debürgerrechtes3 folgenden Gebührentarif: 

Art. 1 Geltungsbereich 

Dieser Gebührentarif regelt die Gebühren für das Einbürgerungsverfahren in der Po-
litischen Gemeinde Buchs. 

Art. 2 Ergänzendes Recht 

Soweit dieser Erlass nichts anderes bestimmt, wird der Gebührentarif für die Kan-
tons- und Gemeindeverwaltung des Kantons St. Gallen4 angewendet. 

Gebührenansätze 

Art. 3 Grundsatz 

Bei zustimmendem Entscheid durch den Einbürgerungsrat werden folgende Gebüh-
ren erhoben: 
a) Einbürgerung im Allgemeinen für Schweizerinnen und Schwei-

zer (je Gesuch) CHF 300.00 
b) Einbürgerung im Allgemeinen für Ausländerinnen und Auslän-

der (Einzelpersonen, einschliesslich unmündige Kinder) CHF 1'500.00 
c) Einbürgerung im Allgemeinen für Ausländerinnen und Auslän-

der (Verheiratete, einschliesslich unmündige Kinder) CHF 1'700.00 
d) Besondere Einbürgerung für Schweizerinnen und Schweizer (je 

Gesuch) CHF 200.00 
e) Besondere Einbürgerung für ausländische und staatenlose Ju-

gendliche (je Gesuch) CHF 1'200.00 

Bei ablehnenden Entscheiden durch den Einbürgerungsrat oder durch die Bürger-
versammlung werden anstelle der vorgenannten Ansätze folgende Gebühren erho-
ben: 
a) Einbürgerung im Allgemeinen für Schweizerinnen und Schwei-

zer (je Gesuch) CHF 100.00 
b) Einbürgerung im Allgemeinen für Ausländerinnen und Auslän-

der (Einzelpersonen, einschliesslich unmündige Kinder) CHF 400.00 
c) Einbürgerung im Allgemeinen für Ausländerinnen und Auslän-

der (Verheiratete, einschliesslich unmündige Kinder) CHF 400.00 
d) Besondere Einbürgerung für Schweizerinnen und Schweizer (je 

Gesuch) CHF 100.00 
e) Besondere Einbürgerung für ausländische und staatenlose Ju-

gendliche (je Gesuch) CHF 400.00 

Wird das Gesuch im Laufe des Verfahrens zurückgezogen, so wird die Gebühr nach 
Aufwand festgesetzt. 

                                                 
1 sGS 151.2 
2 SR 141.0 
3 sGS 121.1 
4 sGS 821.5 



Art. 4 Erhöhung und Reduktion 

Von den Gebühren nach Art. 3 Abs. 1 dieses Erlasses wird abgewichen, wenn es die 
Umstände rechtfertigen. Sie können angemessen 
a) erhöht werden, soweit die Abwicklung des Verfahrens übermässig viel Zeit in 

Anspruch nimmt; 
b) reduziert werden, soweit die Abwicklung des Verfahrens sehr einfach ist und 

wenig Zeit in Anspruch nimmt. 

Art. 5 Erlass 

Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann auf die Erhebung von Gebühren verzich-
tet werden. 

Gebührenerhebung und Kostenvorschuss 

Art. 6 Zeitpunkt der Gebührenerhebung 

Die Gebühren werden erhoben: 
a) bei Einbürgerungen im Allgemeinen vor Durchführung der Bürgerversammlung; 
b) bei der besonderen Einbürgerung im Anschluss an die Beschlussfassung durch 

den Einbürgerungsrat. 

Gebühren werden durch das Sekretariat des Einbürgerungsrates in Rechnung ge-
stellt und sind innert 30 Tagen zu bezahlen. 

Art. 7 Kostenvorschuss 

Zu Beginn des Verfahrens wird ein Kostenvorschuss in Höhe der Gebühr im Sinne 
von Art. 3 Abs. 2 erhoben. Der Kostenvorschuss wird angerechnet. 

Schlussbestimmungen 

Art.  8 Bisheriges Recht 

Art. 11 bis 16 Reglement über die Aufnahme in das Bürgerrecht der Ortsgemeinde 
Buchs vom 6. Juni 1994 werden nicht mehr angewendet. 

Art. 9 Inkraftsetzung 

Der Gebührentarif wird per 1. Januar 2006 angewendet. 

Buchs, 20. Februar 2006 

Gemeinderat Buchs 

Ernst Hanselmann Martin Hutter 
Gemeindepräsident Ratsschreiber 
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